
Öltank-Reinigung: Kosten werden umgelegt
Reinigung dient Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit

Düsseldorf, 19.02.2010

Es ist zulässig, die Kosten für die Öltank-Reinigung im Rahmen der
Betriebskosten auf die Mieter umzulegen. Dies hat der Bundesgerichtshof
entschieden. Ein Mieter begehrte mit seiner Klage die Rückzahlung von
Betriebskostenvorauszahlungen in Höhe von inzwischen 103 Euro für die
Jahre 2003 bis 2006. Hierbei handelt es sich um die Kosten für die in diesem
Zeitraum durchgeführte Reinigung des Öltanks. Der Kläger ist der Auffassung,
dass diese Kosten zu Unrecht in die Betriebskostenabrechnung eingestellt
worden seien, und verlangte die Rückzahlung. Das Gericht entschied: Die
Kosten für die Reinigung des Öltanks sind umlagefähige Betriebskosten. In
der Vergangenheit war von den Gerichten auch die Auffassung vertreten
worden, bei den Reinigungskosten handele es sich um Instandhaltungskosten,
die grundsätzlich nicht umlagefähig seien. Diese Ansicht sei aber nicht mehr
haltbar. Der BGH führte aus, dass Kosten der Instandhaltung und
Instandsetzung durch Reparatur und Wiederbeschaffung verursacht seien
oder zur Erhaltung des bestimmungsgemäßen Gebrauchs aufgewendet
werden müssten. Instandhaltungskosten bezögen sich auf Mängel an der
Substanz der Immobilie oder ihrer Teile. Die Reinigung des Öltanks dient laut
ARAG Experten dagegen nicht der Vorbeugung oder der Beseitigung von
Mängeln an der Substanz der Heizung, sondern der Aufrechterhaltung ihrer
Funktionsfähigkeit und stelle damit keine Instandhaltungsmaßnahme dar.
Außerdem handele es sich bei den Reinigungskosten um laufend entstehende
Kosten im Sinne der Betriebskostenverordnung, auch wenn die
Tankreinigungen nur in Abständen von mehreren Jahren durchgeführt werden
(BGH, Az.: VIII ZR 221/08).
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